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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.08.1974

Norm

ABGB §974

ABGB §1098 Id

ABGB §1447 Ja

Rechtssatz

Ebenso wie der Unterbestandgeber kann auch der Prekarist seinen Mieter vor der eigenen Rückstellung der

Bestandsache wegen des fortbestehenden Benützungsrechtes und nach der Rückstellung wegen Fehlens der

Klagslegitimation nicht auf Räumung klagen.
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7 Ob 138/74
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